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 Erhebungs- und Erstattungsverfahren für Ausbildungen in der Altenpflege in den 

Jahren 2023 und 2024 sowie Verzicht auf den Einzug der 4. Rate für das 

Erhebungsjahr 2022 

 

 

Sehr geehrte Frau Vogt-Wuchter, 

sehr geehrter Herr Bauernfeind, 

 

mit Schreiben vom 07.07.2021 hatten wir Sie darüber informiert, dass für die Ausbil-

dungsjahre 2023 und 2024 voraussichtlich kein weiteres Verfahren zur Erhebung der 

Ausgleichsbeträge nach der AltPflAusglVO erforderlich sein würde, da Mehreinnah-

men des Jahres 2022 für die Erstattung von Ausbildungsvergütungen in den Folge-

jahren verwendet werden können.  

 

Diese Ankündigung können wir nun, nachdem dem KVJS die Höhe der eingegange-

nen Zahlungen sowie der Bedarf für 2022 vorliegen, als verbindlich bestätigen. Das 

heißt, für die beiden noch verbleibenden Ausbildungsjahre nach dem Altenpflegege-

setz in den Jahren 2023 und 2024 wird der KVJS kein Erhebungsverfahren mehr 
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Auf Wunsch werden Ihnen diese auch in Papierform zugesandt. 

 

 

mailto:poststelle@sm.bwl.de
http://www.sozialministerium-bw.de/
http://www.sozialministerium-bw.de/
http://www.service-bw.de/
http://www.service-bw.de/
http://www.sozialministerium-bw.de/datenschutz


- 2 - 

 

durchführen, denn die Erstattungen können in voller Höhe aus den vorhandenen Mit-

teln geleistet werden.  

 

Gleichzeitig teilen wir mit, dass aufgrund des Überschusses des Erhebungsverfah-

rens 2022 der Einzug der 4. Rate (Stichtag 1. November 2022) entbehrlich ist. Diese 

Rate wird der KVJS nicht mehr erheben, sie muss daher von den Einrichtungen und 

ambulanten Diensten nicht an den KVJS überwiesen werden. Weitere Informationen 

dazu werden auf der Homepage des KVJS veröffentlicht werden. Vorsorglich weisen 

wir noch darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen Forderungsverzicht im rechtli-

chen Sinne handelt. 

 

Bitte informieren auch Sie ihre Mitglieder über den Inhalt dieses Schreibens, damit 

der Informationsfluss zügig bei diesen ankommt. Dafür bedanken wir uns schon an 

dieser Stelle. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Tobias Schneider 

Leiter der Abteilung „Soziales“ 

 


